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bleibt angesichts des ideengeschichtli-
chen Alters der Fragestellung und der 
zahlreich vorhandenen elaborierten 
Theorievorschläge nebulös. Die Neuig-
keit des Projekts zu betonen und jene 
Beiträge weitgehend zu ignorieren, die 
kenntnis- und theoriereich „Verzah-
nungen“ (10 f.) zwischen Sexismus 
und Rassismus komplex thematisiert 
und dies ausdrücklich macht- bzw. 
herrschaftsanalytisch verstanden ha-
ben, stimmt während der Lektüre zu-
nehmend skeptisch. Eine Analyse, die 
für sich beansprucht, eine systemati-
sche „Kartographie“ (12) des einschlä-
gigen Theoriebestands vorzulegen, hät-
te zurückhaltender daherkommen 
dürfen; dann wäre das Destillat aus 
dem Bestand sicher auch innovativer 
ausgefallen.

Barbara Holland-Cunz

Ein Buch – Zwei Besprechungen

Gaus, Daniel. Der Sinn von Demokratie. 
Die Diskurstheorie der Demokratie und 
die Debatte über die Legitimität der EU. 
Frankfurt/New York. Campus Verlag 
2009. 298 Seiten. 29,90 €.

Erste Rezension

In der überarbeiteten Fassung seiner 
Dissertationsschrift bietet Gaus eine 
neue Lesart der Habermasschen Dis-
kurstheorie der Demokratie an, die 
sich explizit von Interpretationen ab-
grenzt, in denen die in „Faktizität und 
Geltung“ dargelegte Theorie als nor-
mativ-präskriptiv oder konstruktiv-
kritisch gelesen wird. Die zentrale The-
se lautet, dass die Diskurstheorie der 
Demokratie darauf abzielt, zur Erklä-
rung politischer Praxis in modernen 
Gesellschaften beizutragen. Sie ist als 

Bestandteil einer breiteren Theorie so-
zialer Ordnung aufzufassen, die sich 
als Argumentkette aus Habermas’ Wer-
ken rekonstruieren lässt und in die 
These mündet, dass das normative Ide-
al des demokratischen Rechtsstaats im 
kollektiven Bewusstsein moderner Ge-
sellschaften als Legitimationsprinzip 
politischer Herrschaft fest verankert 
ist. Dies versucht Gaus im abschließen-
den Kapitel des Buches am Beispiel der 
Debatte über die Legitimität der EU zu 
explizieren.
Gaus’ Buch lässt sich einerseits in den 
Forschungszusammenhang der (nicht 
nur normativen) Demokratietheorie 
einordnen. Andererseits ist es auch für 
all diejenigen von Interesse, die im Zu-
sammenhang des Regierens jenseits des 
Staates auf der Suche nach funktiona-
len Äquivalenten für das Legitimati-
onsprinzip des demokratischen Rechts-
staats sind. Gaus zufolge muss diese 
Suche zu Widersprüchlichkeiten füh-
ren, da die rechtsstaatliche Demokratie 
als Legitimationsprinzip fest zum mo-
ralisch-praktischen Bewusstsein mo-
derner Gesellschaften, und mithin auch 
ihrer Sozialwissenschaftler, gehört.
Die These, dass die Diskurstheorie der 
Demokratie als Bestandteil einer werk-
übergreifenden Argumentkette zu ver-
stehen ist, wird auf sehr strukturierte 
Art und Weise entfaltet. Drei Bestand-
teile der Habermasschen Gesellschafts-
theorie sind Gaus zufolge notwendig, 
um den Geltungsanspruch seiner De-
mokratietheorie nachzuvollziehen: das 
sich aus der Erläuterung der Begriffe 
Rationalität, kommunikatives Handeln 
und Lebenswelt ergebende Struktur-
modell sozialer Praxis, die methodolo-
gische Argumentation, die die Sinnre-
konstruktion zur adäquaten Methode 
sozialwissenschaftlicher Erklärung er-
hebt, und die Theorie gesellschaftlicher 
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Rationalisierung, zu der als ein Bau-
stein die Diskurstheorie der Demokra-
tie zu rechnen ist. 
Diese Elemente der Habermasschen 
Theorie werden jeweils in eigenen Ka-
piteln nacheinander rekonstruiert und 
erläutert. Zunächst wird die Alterna-
tivlosigkeit sprachlicher Verständigung 
für den problembewältigenden Um-
gang mit der Realität dargelegt und so-
ziale Praxis als fortlaufender kollekti-
ver Lernprozess etabliert, der sich über 
das Medium sprachlicher Verständi-
gung vollzieht (Kap. 1). Im nächsten 
Schritt wird die Bedeutung des Lebens-
weltkonzepts erläutert, welche darin 
besteht, darzulegen, wie sprachliche 
Verständigung regelmäßig gelingen 
kann: vor dem Hintergrund intersub-
jektiv geteilter Bedeutungszusammen-
hänge (Kap. 2). 
Anschließend wird dargelegt, weshalb 
eine sozialwissenschaftliche Erklärung 
sozialer Ordnung sinnrekonstruktiv er-
folgen muss. Da die soziale Realität 
aus sprachvermittelt erzeugten, symbo-
lisch strukturierten Gegenständen be-
steht, kann die Erklärung von Zusam-
menhängen sozialer Realität nur über 
den Weg des Sinnverstehens erfolgen. 
Zur Erklärung eines konkreten Falls 
sozialer Realität muss das situative 
Kontextwissen rekonstruiert werden, 
das den Hintergrund der kommunika-
tiven Handlungen der unmittelbar Be-
teiligten in einer historischen Situation 
gebildet hat (Kap. 3). 
Daran anknüpfend rekonstruiert Gaus, 
wie Habermas in seiner Theorie gesell-
schaftlicher Rationalisierung den histo-
rischen Verlauf sozialer Evolution 
sinnrekonstruktiv als kollektiven Lern-
prozess deutet, der sich in wechselnden 
und voneinander abhängigen Transfor-
mationen der institutionellen Erzeu-
gung gesellschaftlicher Handlungsnor-

men und der moralisch-praktischen 
Deutungsmuster der Gesellschaftsange-
hörigen vollzieht (Kap. 4). Die Institu-
tionalisierung des demokratischen 
Rechtsstaats wird präsentiert als das 
Ergebnis eines sozialen Evolutionspro-
zesses, welcher das moralisch-prakti-
sche Bewusstsein moderner Subjekte 
mit der institutionellen Ordnung zur 
Erzeugung kollektiv verbindlicher 
Normen in Einklang bringt. Nur der 
demokratische Rechtsstaat ist in der 
Lage, die Erwartung der Gesellschafts-
mitglieder zu erfüllen, dass die Nor-
men, die das Zusammenleben regeln, 
unter der gleichberechtigten Teilnahme 
Aller erzeugt werden. Der Sinn von 
Demokratie besteht darin, so Gaus’ 
Deutung der Habermasschen Theorie, 
in modernen Gesellschaften ein Legiti-
mationsprinzip politischer Herrschaft 
bereitzustellen und mithin soziale Ord-
nung zu ermöglichen (Kap. 5).
Gaus beweist eine breite und tiefe 
Kenntnis des Habermasschen Werks 
und eine Sensibilität für interne Zu-
sammenhänge zwischen den einzelnen 
Schriften. Die sorgfältige Rekonstrukti-
on der Habermasschen Gesellschafts-
theorie macht das Buch bereits sehr 
lesenswert. Auf eine eigene Problemati-
sierung und die Einbeziehung von Se-
kundärliteratur wird allerdings explizit 
verzichtet (18), was eine enge (auch 
textliche) Bindung an die Primärlitera-
tur mit sich bringt. Die zentrale Leis-
tung und der wichtige Beitrag zu zeit-
genössischen Debatten über die 
Legitimität des Regierens jenseits des 
Staates bestehen aber ohnehin in der 
überzeugenden Entfaltung der These, 
dass das Prinzip des demokratischen 
Rechtsstaats kein beliebig ersetzbares 
Legitimationsprinzip politischer Herr-
schaft ist. Dies versucht Gaus in den 
abschließenden Kapiteln anhand einer 
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Erörterung von Fritz W. Scharpfs (Kap. 
6) und Joseph H. H. Weilers (Kap. 7) 
Überlegungen zur Legitimität der EU 
zu explizieren. Beide streben nach 
Gaus’ Lesart eine Legitimation der EU 
ohne Rückgriff auf das Ideal des 
demokratischen Rechtsstaats an – 
Scharpf über das Prinzip der Output-
Legitimität und Weiler über das Prin-
zip der Verfassungstoleranz. Gaus 
argumentiert, dass diese Versuche zu 
Widersprüchlichkeiten führen, da bei-
den Autoren der intendierte Verzicht 
auf das Ideal des demokratischen 
Rechtsstaats nicht gelingt. Dies deutet 
er als Indiz für die Gültigkeit der Hy-
pothese, dass das demokratische Legi-
timationsprinzip im Bewusstsein dieser 
Autoren, und mithin moderner Gesell-
schaften im Allgemeinen, fest verankert 
ist. Auch wenn, wie Gaus einräumt, 
eine empirische Geltungsüberprüfung 
dieser Hypothese erst noch zu leisten 
ist, so ist sie nichtsdestotrotz für all 
jene registrierenswert, die eine Umstel-
lung der Legitimation politischer Herr-
schaft jenseits des Staates auf andere 
Prinzipien als das des demokratischen 
Rechtsstaats für unumgänglich halten.

Markus Patberg

Zweite Rezension

Daniel Gaus vertritt in dem auf seiner 
Dissertationsschrift beruhenden Buch 
mit dem Titel „Der Sinn von Demokra-
tie. Die Diskurstheorie der Demokratie 
und die Debatte über die Legitimität 
der EU“ folgende These: Die Diskurs-
theorie der Demokratie in der Version 
von Jürgen Habermas stellt nicht nur 
einen Maßstab zur Bewertung politi-
scher Ordnungen bzw. Bedingungen 
der politischen Kooperation in demo-

kratischen Gesellschaften dar; ihr Wert 
besteht vielmehr darin, dass sie den de-
mokratischen Rechtsstaat als „Ideal in 
der Legitimationspraxis moderner Ge-
sellschaften“ (243) identifiziert und 
damit als Erklärungsmodell der Funk-
tionsweise sozialer Ordnung herange-
zogen werden kann. Die zentrale 
Hypothese der Diskurstheorie als einer 
Theorie der Gesellschaft formuliert 
Gaus folgendermaßen: „Der Begriff 
des demokratischen Rechtsstaats ist 
nicht beliebig, sondern orientiert als 
Bestandteil des kollektiv geteilten Be-
wusstseins die Legitimationspraxis po-
litischer Ordnung in modernen Gesell-
schaften“ (13).
Gaus macht in der Habermasschen 
Diskurstheorie zunächst ein Modell so-
zialer Praxis aus (Kapitel 1 und 2), 
welches soziale Integration auf erfolg-
reiche sprachliche Verständigung zwi-
schen Kommunikationsteilnehmern in 
Handlungssituationen zurückführt. In 
der sozialen Praxis haben sprachliche 
Konsense „eine fundamentale, Geltung 
begründende Funktion“ (91), indem 
durch sie Wissen erzeugt wird, das 
fortan das Verhalten der Kommunika-
tionspartner bestimmt. Für die Garan-
tie der Konsenserzielung spielt die Le-
benswelt eine wichtige Rolle, indem sie 
einen gemeinsamen Kontext darstellt, 
vor dem kommunikatives Handeln 
vollzogen wird. Dieses „lebensweltli-
che Vorverständigtsein“ (28) ist für die 
Konsenserzielung jedoch dann nicht 
mehr ausreichend, wenn der Vorgang 
sprachlicher Verständigung auf die 
Makroebene sozialer Ordnung über-
tragen wird. An dieser Stelle kommt 
der Begriff der Institution als Koordi-
nationsmechanismus ins Spiel (Kapitel 
3). Institutionen „wirken […] als kon-
sentierte, normative Ordnungen, deren 
soziale Geltung (qua Konvention oder 
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